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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
01        Stadtkanzlei

Beteiligt:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Betreff:
Anregung/Beschwerde nach § 24 GO NRW: Einrichtung eines Lebensmittelmarktes 
im Quartier Kuhlerkamp

Beratungsfolge:
22.11.2017 Beschwerdeausschuss

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:
Der Beschlussvorschlag ergibt sich aus der Beratung.
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Kurzfassung

Mit der vorliegenden Anregung/Beschwerde wandte sich der Beschwerdeführer, Herr 
H., im Auftrag der Mitglieder der AWO-Begegnungsstätte 
Kuhlerkamp/Wehringhausen mit weit über 100 gesammelten Unterschriften am 
07.05.2017 an den Oberbürgermeister. Von dort wurde - in Absprache mit dem 
Antragsteller - die Anregung/Beschwerde an den Ausschuss für Anregungen, 
Beschwerden, Bürgerdienste und Ordnungspartnerschaften weitergeleitet. 
Die Beschwerdeführer machten darin auf die fehlende Infrastruktur im Stadtteil 
Kuhlerkamp aufmerksam und äußerten den Wunsch nach der Einrichtung eines 
Lebensmittelmarktes im Quartier.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Entwicklung des Einzelhandels ist seit vielen Jahren von einem tiefgreifenden 
Strukturwandel geprägt. Sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseite 
haben sich starke Veränderungen ergeben. Der Online-Handel ist dabei nur ein 
markantes Beispiel, wie ein Verbraucherverhalten sich auf den stationären 
Einzelhandel auswirkt und zunehmend Schließungen von kleineren Ladenlokalen in 
den Zentren oder Randsiedlungsbereichen verursacht. Diese Entwicklungen haben 
Folgen für die Stadt- und Standortentwicklung und führen zu Funktionsverlusten in 
den zentralen Versorgungsbereichen und zur Ausdünnung der Nahversorgung.

Die klassischen Nahversorger (Vollsortimenter, Discounter) bevorzugen Standorte an 
Durchgangsstraßen, fordern Raum für größere Verkaufsflächen und Parkplätze, die 
in kleineren Stadtteilen kaum noch zur Verfügung stehen. Die führenden 
Lebensmittelketten haben bereits einen Autokundenanteil von 95%. Ihre bevorzugten 
Standorte liegen demnach sehr häufig außerhalb der fußläufigen Erreichbarkeit der 
Bewohner. Dadurch entstehen Versorgungslücken, die stadtplanerisch nur schwer 
aufzufangen sind.

Als Grundlage für eine rechtssichere Steuerung des Einzelhandels hat die Stadt 
Hagen ein Einzelhandelskonzept erarbeitet, dass auch gerade vor dem Hintergrund 
einer flächendeckenden Nahversorgung Ziele definiert, um eine ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Sicherstellung der 
Nahversorgung ist nach wie vor eine grundlegende Aufgabe der Planung. Sie ist 
aber auch abhängig von siedlungsstrukturellen, planungsrechtlichen und vor allem 
betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Defizite in den 
Siedlungsbereichen nördlich der Bahnlinie, zudem auch der Kuhlerkamp gehört, sind 
bekannt. Aufgrund des geringen Bevölkerungspotentials und der räumlichen Lage 
sind die Chancen zur Etablierung eines Nahversorgungsangebotes in diesen 
Siedlungsbereichen als eher gering einzuordnen und somit kaum zu realisieren.

Der vorgeschlagene Standort auf dem Hawker-Gelände wäre zu Recht ein idealer 
Standort für Aldi. Es ist aber kein idealer Standort im Sinne einer insgesamt 
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nachhaltigen Sicherung der Versorgungsqualität, die vorrangig in den zentralen 
Versorgungsbereichen zu etablieren ist. Ein verkehrsgünstig gelegener Standort 
außerhalb der nahegelegenen Innenstadt oder der Geschäftslage von 
Wehringhausen würde dazu führen, dass das Aufrechterhalten des Angebotes in den 
Zentren zunehmend schwieriger wird. Davon ist dann auch die begleitende 
Infrastruktur (Dienstleistung, medizinische Versorgung, Post, Bank…) betroffen. 
Aufgrund dieser Tatsache ist es planungsrechtlich nur schwer möglich, und 
konzeptionell nicht zu verantworten, den vorgeschlagenen Standort zu entwickeln.

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Thomas Grothe
Techn. Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:


